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W239 2186379-2/16E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Theresa BAUMANN als Einzelrichterin über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Somalia, wegen Verletzung der EntscheidungspDicht durch das Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl bezüglich des am 27.07.2015 gestellten Antrages auf internationalen Schutz zur Zl. XXXX ,

nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 25.02.2019 zu Recht erkannt:

A)

I. Der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz wird hinsichtlich der Zuerkennung des Status des

Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen.

II. Der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz wird hinsichtlich der Zuerkennung des Status des

subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Somalia gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen.

III. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wird dem Beschwerdeführer gemäß § 57 AsylG 2005

nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG wird gegen den Beschwerdeführer eine

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine

Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Somalia zulässig ist.
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IV. Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG beträgt die Frist für die freiwillige Ausreise 2 Wochen ab Rechtskraft der

Rückkehrentscheidung.

B)

Die Revision ist nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer, ein somalischer Staatsangehöriger, stellte im österreichischen Bundesgebiet am 27.07.2015

den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Im Zuge der Erstbefragung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 28.07.2015 gab der Beschwerdeführer

zu seinen persönlichen Daten an, er sei ledig, komme aus Baydhabo (Baidoa), gehöre der Volksgruppe der Rahanweyn

an, sei Moslem und habe zwölf Jahre die Grundschule besucht. Zuletzt habe er als Nachhilfelehrer gearbeitet.

Als Fluchtgrund brachte der Beschwerdeführer vor: „Mein Vater war Anführer vom Stamm Rahanweyn, ich arbeitete

als Nachhilfelehrer. Die Al-Shabaab waren dagegen und haben uns mit dem Umbringen bedroht, wenn ich nicht als

Nachhilfelehrer zu arbeiten aufhöre und mein Vater nicht das Amt als Stammesführer zurücklegt. Mein Bruder wurde

von den Al-Shabaab getötet und ich wurde dabei an meinem linken Knie verletzt. Ich habe Angst um mein Leben vor

den Al-Shabaab.“

2. Am 08.09.2017 langte beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eine Beschwerde wegen Verletzung der

Entscheidungspflicht gemäß Art.°130 Abs. 1 Z 3 B-VG ein.

3. In weiterer Folge fand am 17.11.2017 eine niederschriftliche Einvernahme des Beschwerdeführers vor dem BFA

statt. Dabei gab der Beschwerdeführer in Anwesenheit einer Vertrauensperson und eines Dolmetschers für die

Sprache Somalisch an, es gehe ihm gut, er stehe nicht in Therapie und leide an keiner Krankheit. Er habe, bis er fünf

gewesen sei, in Baidoa gelebt und sei dann mit seiner Familie nach Mogadischu gezogen. Dort habe er bis zu seiner

Ausreise mit seinen Eltern und sechs Geschwistern gelebt. Sein Vater sei Clanpatron, früher sei er Elektriker gewesen.

Der Beschwerdeführer habe von 2000 bis 201 (sic!) eine Privatschule besucht und habe die Matura. Von 2007 bis 2010

habe er neben der Schule als Tutor bzw. Nachhilfelehrer gearbeitet. Von 2010 bis 2014 habe er in Mogadischu als

Lehrer gearbeitet. Im September 2014 habe er sein Heimatland verlassen. Seine Geschwister hätten auch gearbeitet;

ein Bruder sei im Ministerium für Schulwesen, ein Bruder sei KrankenpDeger, ein Bruder sei Taxifahrer, und alle

anderen seien noch in der Schule. Alle würden an derselben Anschrift leben. Seine Schwester sei nie in Mogadischu

gewesen; sie sei nur seine Halbschwester und lebe bei ihrer Mutter in Baidoa. Der Beschwerdeführer erklärte weiters,

dass er der Volksgruppe der Boqolhore und der muslimisch-sunnitischen Religion angehöre. Bei diesem Clan handle es

sich um einen kleinen somalischen Clan, sie seien meist Tierzüchter und Bauern. Er gehöre zum Sub-Clan XXXX , Sub-

Sub-Clan XXXX , weiter XXXX .

Die Ausreise habe der Beschwerdeführer am 11.09.2014 angetreten. Im Jahr 2011, und zwar im Oktober, sei er verletzt

worden; nach der Ausheilung habe er sich entschlossen, das Land zu verlassen, weil er keine Zukunft habe. Das sei

etwa sieben Monate später gewesen. Also bereits 2012 habe er sich entschlossen, das Land zu verlassen. Er habe

regelmäßigen Kontakt zu seiner Mutter und zu seinem Vater.

Zu seinem Fluchtgrund führte der Beschwerdeführer folgendes aus [Tippfehler korrigiert]:

„Mein Vater ist Clanpatron von Boqolhore XXXX und ich war sozusagen sein Sekretär, ich habe seine Sachen

dokumentiert und mein Vater ist ein Teil der Versammlung der Clanpatrone, die bei einer neuen Regionalregierung

zustimmen müssen. Alleine wegen dieser Funktion sind wir, also die gesamte Familie, Ziel der Al-Shabaab. Mein Bruder

hat im Ministerium im Schulwesen gearbeitet und ich war Lehrer, im Oktober 2011 ging ich mit meinem Bruder ins

Ministerium zu einer Maturafeier. An diesem Tag attackierten die Al-Shabaab mit SprengstoR das Ministerium, es

kamen viele Studenten und Beamte ums Leben, inklusive meinem älteren Bruder, und ich wurde am Knie verletzt



durch einen Splitter der Explosion, der Splitter wurde herausgenommen, ich wurde auch im Kreuz verletzt (Anm. Nach

AuRorderung zeigt der AW eine alte Narbe am linken Knie an der Patella, Teil der Patella fehlt, sonst keine sichtbaren

Narben, Befunde von Diagnosen österr. Krankenhäuser werden vorgelegt und zum Akt kopiert.). Ich war drei Monate

im Krankenhaus und nach der Entlassung hat die Al-Shabaab begonnen, mich telefonisch zu bedrohen, nachgefragt sie

haben mich bedroht, indem sie sagten, wir haben deinen Bruder umgebracht und wir bringen dich auch um, du und

dein Vater sind keine Muslime mehr, ihr abreitet für die Regierung, wir werden euch und die ganze Familie umbringen.

Nachgefragt, der erste Anruf war drei Monate nach der Verletzung, genau kann ich es nicht sagen, nachgefragt, die Al-

Shabaab haben mehrere Male angerufen, nachgefragt, mehr als fünf Mal, nachgefragt, ich kann es nicht genauer

sagen, nachgefragt, sie haben mich oft angerufen, nachgefragt, ich kann es nicht genau sagen, nachgefragt, es war

ungefähr acht Mal, mehr als zehn Mal war es nicht. Sie haben mich bedroht, wenn ich weiter für die Regierung arbeite,

bringen sie mich und die ganze Familie um, und ich bin der Erste, den sie umbringen, nachgefragt, sie haben immer

mit unbekannter Nummer angerufen, sie haben immer auf meinem Handy angerufen, die Nummer hat jetzt meine

Mutter, nachgefragt, sie haben mich das letzte Mal 2013 angerufen, nachgefragt, es war im Oktober 2014, den Tag

weiß ich nicht, ich denke, es war Ende des Monats so ca. 20.-21. Oktober. Nachgefragt, ich habe teilweise nicht mehr

zuhause gewohnt, nachgefragt, ich habe mich bei einem Bekannten meines Vaters versteckt, nachgefragt, er heißt

XXXX , nachgefragt, ca. ein Jahr lang habe ich mich versteckt, nachgefragt, nur wenn ich Angst hatte, nachgefragt, nicht

immer, nachgefragt, bis zu meiner Ausreise habe ich mich immer wieder dort versteckt, nachgefragt, mein Vater wurde

2017 durch ein Attentat verletzt, nachgefragt, am 21. Juli 2017 wurde mein Vater bei einem Anschlag der Al-Shabaab

auf die Clanpatronen-Versammlung verletzt, vier Clanpatrone wurden getötet und viele wurden verletzt, es steht auch

im Internet, es sind mit der Suche nach meinem Vater, unter „ XXXX “ die Berichte zu Anschlägen greifbar. (Anm. mit

der Suche werden tatsächlich Videos von Veranstaltungen gefunden, der AW zeigt im Video seinen Vater bei Reden in

Somalisch, der Dolmetsch bestätigt, dass es um Anschläge geht). Mein Vater hat sich auch vor meiner Ausreise schon

immer vor der Al-Shabaab versteckt, weil er als Clanführer, der die Regierung bestimmt, immer von Anschlägen

bedroht war, er war zuletzt in Baidoa im dortigen Regierungsviertel versteckt, auch jetzt noch, dort schützen die

AMISOM-Truppen die Regierung.“

Der Beschwerdeführer legte folgende Unterlagen vor:

-        Nachbehandlungstext eines Unfallkrankenhauses vom 29.03.2017

-        Überweisungsschein vom 27.03.2017

-        MRT-Befund des Radiologen, Textauszug vom 03.05.2017

-        Medizinisches Schreiben eines Unfallkrankenhauses vom 05.04.2017 (zweimal inkl. Wiederbestelltermine)

-        Teilnahmebestätigung Grundbildung Deutsch A1 Teil 1 vom 06.07.2016

-        Teilnahmebestätigung Ferien-Deutschprogramm vom 20.09.2017

-        Teilnahmebestätigung Deutsch A1 Teil 1 für Asylwerber vom 04.07.2016

-        Kursbestätigung Deutsch A1 Teil 2 für Asylwerber vom 31.01.2017 (doppelt vorgelegt)

-        Kursbestätigung Deutsch A2 Teil 2 für Asylwerber vom 04.08.2017

-        Zertifikat ÖSD A1 vom 14.02.2017

-        Teilnahmebestätigung Deutschkurs 17.02.2016

-        Kursbestätigung Deutsch A2 Teil 1 für Asylwerber vom 22.06.2017

-        Unterstützungsschreiben/Teilnahmebestätigung eines Fußballvereines (undatiert)

-        Unterstützungsschreiben/Teilnahmebestätigung eines Turnvereines vom 19.04.2017

-        Teilnahmebestätigung „Sozial Day 2017“ vom 30.08.2017

-        Unterstützungsschreiben einer Betreuerin vom 16.10.2017

-        Kursbestätigung Deutsch A2 Teil 1 für Asylwerber vom 16.11.2017

-        Unterstützungsschreiben einer österreichischen Pfarre (undatiert)



-        Teilnahmebestätigung „Feuerwehrschulung und Probelöschen“ vom 20.10.2017

-        Bestätigung der Grundversorgung und des finanziellen Einkommens der Volkshilfe vom 10.05.2017

-        Helferpass

-        Teilnahmebestätigung „Wertedialog“ vom 09.08.2016

4. Mit Schreiben des BFA vom 04.12.2017 wurde die Staatendokumentation des BFA gebeten, die Angaben des

Beschwerdeführers betreffend seiner Fluchtgründe zu überprüfen.

Mit Amtsvermerk vom 07.12.2017 wurde unter anderem angeführt, dass sämtliche Berichte in den angeführten Links

in Somalisch ausgeführt seien und daher ohne Dolmetscherübersetzung keine Beurteilung zum Inhalt der

eingebrachten Stellungnahme erfolgen könne.

5. Am 02.03.2018 wurde der Akt aufgrund der eingebrachten Säumnisbeschwerde dem Bundesverwaltungsgericht

vorgelegt.

6. Seitens des Bundesverwaltungsgerichts wurde in weiterer Folge ermittelt, ob die vom BFA in Auftrag gegebenen

Anfrage an die Staatendokumentation bereits beantwortet wurde; dazu übermittelte die Staatendokumentation dem

Bundesverwaltungsgericht am 23.05.2018 die entsprechende Anfragebeantwortung (OZ 2) mit dem Hinweis, dass

diese zuvor bereits am 12.12.2017 an das BFA ergangen sei.

7. Mit Schreiben vom 07.09.2018 und 20.09.2018 legte der Beschwerdeführer (abermals) folgende Unterlagen vor:

-        Teilnahmebestätigung Werte- und Orientierungskurs vom 02.03.2018

-        Bestätigung über die freiwillige Mitarbeit bei Veranstaltungen einer österreichischen Marktgemeinde vom

03.07.2018

-        Teilnahmebestätigung „afrikanischer Kochnachmittag“ vom 12.07.2018

-        Teilnahmebestätigung „Schwimmern für Asylwerber“ vom 03.09.2018

-        Unterstützungsschreiben einer Deutschlehrerin (undatiert)

-        Kursbestätigung Deutsch A2 Teil 1 für Asylwerber vom 20.12.2017

-        Kursbestätigung Deutsch A2 Teil 2 für Asylwerber vom 17.04.2018

-        ÖSD Zertifikat A2 vom 04.05.2018

-        Teilnahmebestätigung „Sozial Day 2018“ vom 30.08.2018

-        Empfehlungsschreiben vom 19.09.2018 inkl. Zeitungsartikel und Fotos

8. Am 25.02.2019 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache

Somalisch sowie eines Vertreters des BFA und im Beisein des Rechtsvertreters und einer Vertrauensperson des

Beschwerdeführers eine öRentliche mündliche Verhandlung statt, im Rahmen derer der Beschwerdeführer die

Möglichkeit hatte, seine Fluchtgründe umfassend darzulegen und ihm insbesondere auch das Ergebnis der Anfrage an

die Staatendokumentation des BFA vorgehalten wurde.

Im Zuge der Verhandlung legte der Beschwerdeführer zusätzlich zu bereit vorgelegten Unterlagen folgende neue

Unterlagen vor:

-        Teilnahmebestätigung Deutsch B1 Teil 1 vom 14.12.2018

-        Teilnahmebestätigung Deutsch B1 Teil 2 vom 06.02.2019

-        Bestätigung über die Ausübung gemeinnütziger Tätigkeiten vom 29.01.2019

-        Bestätigung für Fahrtkostenersatz/Deutschkurs für Asylwerber vom 05.02.2019

Das Bundesverwaltungsgericht räumte dem Beschwerdeführer eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme zu den in der

Verhandlung ins Verfahren eingebrachten Länderberichten und den sonstigen Ermittlungsergebnissen ein. Die

Stellungnahme des Beschwerdeführers langte am 19.03.2019 ein.

9. Mit Parteiengehör vom 04.12.2019 wurde dem Beschwerdeführer seitens des Bundesverwaltungsgerichts das



aktuelle Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu Somalia (Gesamtaktualisierung: 17.09.2019) sowie

Berichte zur humanitären Lage in Somalia übermittelt und ihm Gelegenheit gegeben, schriftlich binnen zwei Wochen

dazu Stellung zu nehmen. Am 20.12.2019 langte die Stellungnahme des Beschwerdeführers ein.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist somalischer Staatsangehöriger, bekennt sich zum muslimisch-sunnitischen Glauben und

spricht Somalisch als Muttersprache sowie etwas Englisch und Deutsch. Er gibt an, seit 05.01.2018 traditionell

verheiratet zu sein, er hat seine Ehefrau aber noch nie gesehen und hat keine Kinder.

Der Beschwerdeführer ist Angehöriger der Volksgruppe der Rahanweyn und gehört zum Clan Booqolhore, XXXX .

Der Beschwerdeführer wurde in Baidoa geboren und lebte seit seinem fünften Lebensjahr bis zu seiner Ausreise mit

seinen Eltern und seinen fünf Geschwistern in Mogadischu. Neben seinen fünf Brüdern hat der Beschwerdeführer

noch eine Halbschwester, die in Baidoa bei ihrer Mutter lebt. Die Mutter und die fünf Brüder des Beschwerdeführers

leben in Mogadischu, teilweise im Elternhaus. Der Vater lebt in Baidoa. Der Beschwerdeführer steht in Kontakt mit

seiner Familie, regelmäßig zumindest mit seiner Mutter.

Es kann nicht festgestellt werden, dass sich der Beschwerdeführer jemals bei einem Freund des Vaters im Bezirk XXXX ,

Ort XXXX , versteckt hat bzw. dort gelebt hat.

Der Beschwerdeführer hat von 2000 bis 2010 in Mogadischu die Schule besucht und diese mit Matura abgeschlossen.

Von 2010 bis 2014 absolvierte er in Mogadischu eine Ausbildung zum Lehrer und gab Nachhilfe in Mathematik und

Somalisch.

In Österreich hat der Beschwerdeführer ein DeutschzertiVkat auf dem Niveau A2 erlangt und er besucht derzeit einen

Deutschkurs auf dem Niveau B2, Teil 2. Er lebt von der Grundversorgung, verrichtet gemeinnützige Arbeit und hat an

einem Werte- und Orientierungskurs teilgenommen. Er hat in Österreich zwar freundschaftliche Beziehungen knüpfen

können, er hat jedoch keine außergewöhnlich bindenden Kontakte zu Österreichern und verfügt weder über

Verwandte noch über enge soziale Bindungen in Österreich.

Der Beschwerdeführer leidet an keinen schweren oder lebensbedrohlichen Krankheiten; er ist gesund und

arbeitsfähig.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

1.2. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

Das vom Beschwerdeführer ins TreRen geführte Verfolgungsvorbringen kann nicht festgestellt werden. Es kann nicht

festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer von den Al-Shabaab oder von anderen Personen in Somalia bedroht

wurde.

Es kann weder festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer von der Al-Shabaab kontaktiert bzw. angerufen wurde,

noch, dass er von ihnen am Knie verletzt wurde. Es fanden am 04.10.2011 ein Anschlag auf das Unterrichtsministerium

und am 25.01.2017 ein Anschlag auf das Hotel XXXX statt. Es kann nicht festgestellt werden, dass der

Beschwerdeführer oder seine Familie Ziel dieses Anschlages war, noch kann festgestellt werden, dass der

Beschwerdeführer Opfer dieser Anschläge war bzw. sich zu der Zeit an den Anschlagsorten aufhielt.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der Bruder des Beschwerdeführers von Mitgliedern der Al-Shabaab bei

dem Anschlag auf das Unterrichtsministerium getötet wurde.

Ebenso kann nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr nach Somalia Lebensgefahr

oder ein EingriR in seine körperliche Integrität durch Mitglieder der Al-Shabaab oder durch andere Personen drohen

würde.

Darüber hinaus kann nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit

konkret und individuell physische und/oder psychische Gewalt in Somalia droht.

1.3. Zu einer möglichen Rückkehr des Beschwerdeführers nach Somalia:



Bei einer Rückkehr nach Somalia, Mogadischu, kann der Beschwerdeführer grundlegende und notwendige

Lebensbedürfnisse, wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft, befriedigen, ohne in eine ausweglose bzw.

existenzbedrohende Situation zu geraten.

Der Beschwerdeführer verfügt in Mogadischu über ein soziales und familiäres Netzwerk. Er kann selbst für sein

Auskommen und Fortkommen sorgen bzw. kann der Beschwerdeführer anfänglich auf die Unterstützung seiner

Brüder und seiner Mutter zurückgreifen. Der Beschwerdeführer könnte bei einer Rückkehr zumindest vorrübergehend

in seinem Elternhaus wohnen. Es ist dem Beschwerdeführer möglich, nach allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten

nach einer Rückkehr in Mogadischu Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie es auch

andere Landsleute führen können.

1.4. Zur maßgeblichen Situation in Somalia:

Die Feststellungen zur Lage in Somalia stützen sich (auszugsweise) auf das aktuelle Länderinformationsblatt der

Staatendokumentation (Gesamtaktualisierung: 17.09.2019):

Sicherheitslage – Benadir / Mogadischu

Mogadischu bleibt weiterhin unter Kontrolle von Regierung und AMISOM (PGN 8.2019; vgl. BMLV 3.9.2019). Die

vormals für Verbesserungen in der Sicherheitslage verantwortliche Mogadishu Stabilization Mission (MSM) (UNSC

5.9.2017, Abs.11) wurde nunmehr deaktiviert. Ihre Aufgaben wurden erst an die 14th October Brigade übertragen,

mittlerweile aber von der wesentlich verstärkten Polizei übernommen. Letztere wird von Armee, AMISOM und

Polizeikontingenten von AMISOM unterstützt (BMLV 3.9.2019). Nach wie vor reicht die in Mogadischu gegebene Stärke

der unterschiedlichen Sicherheitskräfte aber nicht aus, um eine Dächendeckende Präsenz sicherzustellen (BMLV

3.9.2019).

Für al Shabaab bietet die Stadt schon alleine aufgrund der dichten Präsenz von Behörden und internationalen

Organisationen viele attraktive Ziele (NLMBZ 3.2019, S.23). Diesbezüglich ist es der Regierung nicht gelungen, eine

erfolgreiche Strategie zur Bekämpfung von al Shabaab in der Stadt umzusetzen. Die Gruppe ist in der Lage, in weiten

Teilen des Stadtgebiets Anschläge durchzuführen (LIFOS 3.7.2019, S.42).

Es gilt als höchst unwahrscheinlich, dass al Shabaab die Kontrolle über Mogadischu zurück erlangt (BMLV 3.9.2019). In

Mogadischu besteht kein Risiko, von al Shabaab zwangsrekrutiert zu werden (BMLV 3.9.2019; vgl. BFA 8.2017, S.51). Bei

einem Abzug von AMISOM aus Mogadischu droht hingegen die Rückkehr von al Shabaab (ICG 27.6.2019, S.5).

Zivilisten: Generell unterstützt die Zivilbevölkerung von Mogadischu nicht die Ideologie von al Shabaab. Andererseits

fühlen sich die Menschen von der Regierung nicht adäquat geschützt (LIFOS 3.7.2019, S.25). Al Shabaab greift Zivilisten

nicht speziVsch an (NLMBZ 3.2019, S.23; vgl. LIFOS 3.7.2019, S.25). Diese leiden auf zwei Arten an der Gewalt durch al

Shabaab: Einerseits sind jene einem erhöhten Risiko ausgesetzt, die in Verbindung mit der Regierung stehen oder von

al Shabaab als Unterstützer der Regierung wahrgenommen werden (LIFOS 3.7.2019, S.42). Andererseits besteht für

Zivilisten das Risiko, bei Anschlägen zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein (LIFOS 3.7.2019, S.25/42; vgl. NLMBZ

3.2019, S.23) und so zum Kollateralschaden von SprengstoRanschlägen und anderer Gewalt zu werden (LIFOS

3.7.2019, S.25).

Auch wenn Mogadischu von Sicherheitskräften und AMISOM geschützt wird, kann al Shabaab indirekt Kontrolle

ausüben. Dadurch wird die Mobilität der Stadtbewohner im Alltag eingeschränkt (LIFOS 3.7.2019, S.21).

Es besteht zwar gemäß mehreren Berichten kein Risiko, alleine aufgrund der eigenen Clanzugehörigkeit angegriRen zu

werden. Trotzdem sind Clan und Clanzugehörigkeit in Mogadischu nach wie vor relevant (SEM 31.5.2017, S.35).

Die meisten Anschläge richten sich gegen Villa Somalia, Mukarama Road, Bakara-Markt, die Flughafenstraße und

Regierungseinrichtungen. Auch Dayniile ist stärker betroRen. Gebiete, die weiter als 10 Kilometer vom Stadtzentrum

entfernt liegen, werden teilweise von al Shabaab kontrolliert. Vor allem Dayniile, Yaqshiid und Heliwaa werden als

unsichere Gebiete erachtet (LIFOS 3.7.2019, S.25f).

Quellen:

-        BFA - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl / Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report

Somalia. Sicherheitslage in Somalia. Bericht zur österreichisch-schweizerischen FFM, URL, Zugriff 31.5.2019



-        BMLV - Bundesministerium für Landesverteidigung (Österreich) (3.9.2019): Anfragebeantwortung an die

Staatendokumentation

-        ICG - International Crisis Group (27.6.2019): Women and Al-Shabaab’s Insurgency, URL, Zugriff 8.7.2019

-        LIFOS - Lifos/Migrationsverket (Schweden) (3.7.2019): Säkerhetssituationen i Somalia, URL, Zugriff 29.8.2019

-        NLMBZ - Ministerie von Buitenlandse Zaken (Niederlande) (3.2019): Country of Origin Information Report on

South and Central Somalia (nicht veröffentlichte englische Version), niederländische Version auf URL, 18.6.2019

-        PGN - Political Geography Now (8.2019): Somalia Control Map & Timeline - August 2019, URL, Zugriff 28.8.2019

-        SEM - Staatssekretariat für Migration (Schweiz) (31.5.2017): Focus Somalia – Clans und Minderheiten, URL, ZugriR

21.6.2019

-        UNSC - UN Security Council (5.9.2017): Report of the Secretary-General on Somalia, URL, Zugriff 5.9.2019

Bevölkerungsstruktur

Die Zugehörigkeit zu einem Clan ist der wichtigste identitätsstiftende Faktor für Somalis. Sie bestimmt, wo jemand lebt,

arbeitet und geschützt wird (SEM 31.5.2017, S.8). Dieses IdentiVkationsmerkmal bestimmt, welche Position eine Person

oder Gruppe im politischen Diskurs oder auch in bewaRneten Auseinandersetzungen einnimmt (AA 5.3.2019b). Darum

kennen Somalis üblicherweise ihre exakte Position im Clansystem (SEM 31.5.2017, S.8). Es gibt keine physischen

Charakteristika, welche die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Clan erkennen ließen (LI 4.4.2016, S.9).

Die sogenannten „noblen“ Clanfamilien können (nach eigenen Angaben) ihre Abstammung auf mythische gemeinsame

Vorfahren und den Propheten Mohammed zurückverfolgen. Die meisten Minderheiten sind dazu nicht in der Lage

(SEM 31.5.2017, S.5). Somali sehen sich als Nation arabischer Abstammung, „noble“ Clanfamilien sind meist Nomaden:

-        Darod gliedern sich in die drei Hauptgruppen: Ogaden, Marehan und Harti sowie einige kleinere Clans. Die Harti

sind eine Föderation von drei Clans: Die Majerteen sind der wichtigste Clan Puntlands, während Dulbahante und

Warsangeli in den zwischen Somaliland und Puntland umstrittenen Grenzregionen leben. Die Ogaden sind der

wichtigste somalische Clan in Äthiopien, haben aber auch großen EinDuss in den südsomalischen Juba-Regionen sowie

im Nordosten Kenias. Die Marehan sind in Süd-/Zentralsomalia präsent.

-        Hawiye leben v.a. in Süd-/Zentralsomalia. Die wichtigsten Hawiye-Clans sind Habr Gedir und Abgaal, beide haben

in und um Mogadischu großen Einfluss.

-        Dir leben im Westen Somalilands sowie in den angrenzenden Gebieten in Äthiopien und Dschibuti, außerdem in

kleineren Gebieten Süd-/Zentralsomalias. Die wichtigsten Dir-Clans sind Issa, Gadabursi (beide im Norden) und

Biyomaal (Süd-/Zentralsomalia).

-        Isaaq sind die wichtigste Clanfamilie in Somaliland, wo sie kompakt leben. Teils werden sie zu den Dir gerechnet.

-        Rahanweyn bzw. Digil-Mirifle werden als weitere Clanfamilie gesehen (SEM 31.5.2017, S.55; vgl. AA 5.3.2019b).

Es ist nicht möglich, die genauen Zahlenverhältnisse der einzelnen Clans anzugeben. Hawiye, Darod, Isaaq und Digil-

MiriDe stellen je ca. 20-25% der Bevölkerung, die Dir deutlich weniger (AA 5.3.2019b). Alle Mehrheitsclans sowie ein Teil

der ethnischen Minderheiten – nicht aber die berufsständischen Gruppen – haben ihr eigenes Territorium. Dessen

Ausdehnung kann sich u.a. aufgrund von Konflikten verändern (SEM 31.5.2017, S.25).

Als Minderheiten werden jene Gruppen bezeichnet, die aufgrund ihrer geringeren Anzahl schwächer als die „noblen“

Mehrheitsclans sind. Dazu gehören Gruppen anderer ethnischer Abstammung; Gruppen, die traditionell als unrein

angesehene Berufe ausüben; sowie die Angehörigen „nobler“ Clans, die nicht auf dem Territorium ihres Clans leben

oder zahlenmäßig klein sind (SEM 31.5.2017, S.5).
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-        GIGA - Wissenschaftlicher Mitarbeiter am German Institute of Global and Area Studies (3.7.2018):

Sachverständigengutachten zu 10 K 1802/14A

-        LI - Landinfo (Norwegen) (4.4.2016): Somalia: Practical issues and security challenges associated with travels in

Southern Somalia, URL, Zugriff 26.6.2019

-        NLMBZ - Ministerie von Buitenlandse Zaken (Niederlande) (3.2019): Country of Origin Information Report on

South and Central Somalia (nicht veröffentlichte englische Version), niederländische Version auf URL, 18.6.2019

-        SEM - Staatssekretariat für Migration (Schweiz) (31.5.2017): Focus Somalia – Clans und Minderheiten, URL, ZugriR

21.6.2019

-        USDOS - US Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights Practices 2018 - Somalia, URL,
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Berufsständische Minderheiten

Berufsständische Gruppen unterscheiden sich weder durch Abstammung noch durch Sprache und Kultur von der

Mehrheitsbevölkerung. Im Gegensatz zu den „noblen“ Clans wird ihnen aber nachgesagt, ihre Abstammungslinie nicht

auf Prophet Mohammed zurückverfolgen zu können. Ihre traditionellen Berufe werden als unrein oder unehrenhaft

erachtet. Diese Gruppen stehen damit auf der untersten Stufe der sozialen Hierarchie in der Gesellschaft. Sie leben

verstreut in allen Teilen des somalischen Kulturraums, mehrheitlich aber in Städten. Ein v.a. im Norden bekannter

SammelbegriR für einige berufsständische Gruppen ist Gabooye, dieser umfasst etwa die Tumal, Madhiban, Muse

Dheriyo und Yibir (SEM 31.5.2017, S.14ff).

Diskriminierung: Für die Gabooye hat sich die Situation im Vergleich zur Jahrtausendwende, als sie nicht einmal normal

die Schule besuchen konnten, gebessert. Insbesondere unter jungen Somali ist die Einstellung zu ihnen positiver

geworden; mittlerweile ist es für viele Angehörige der Mehrheitsclans üblich, auch mit Angehörigen berufsständischer

Gruppen zu sprechen, zu essen, zu arbeiten und Freundschaften zu unterhalten. Es gibt keine gezielten AngriRe auf

oder Misshandlungen von Gabooye (SEM 31.5.2017, S.43f). In Mogadischu sind Angehörige von Minderheiten keiner

systematischen Gewalt ausgesetzt. Allerdings sind all jene Personen, welche nicht einem dominanten Clan der Stadt

angehören, potentiell gegenüber Kriminalität vulnerabler (LI 21.5.2019b, S.3).

Zur Diskriminierung berufsständischer Kasten trägt bei, dass sie sich weniger strikt organisieren und sie viel ärmer

sind. Daher sind sie nur in geringerem Maß in der Lage, Kompensation zu zahlen oder Blutrache anzudrohen (GIGA

3.7.2018; vgl. SEM 31.5.2017, S.44R). Insgesamt ist die soziale Stufe und die damit verbundene Armut für viele das

Hauptproblem. Hinzu kommt, dass diese Minderheiten in der Regel eine tendenziell schlechtere Kenntnis des

Rechtssystems haben. Der Zugang berufsständischer Gruppen zur Bildung ist erschwert, weil an ihren Wohnorten z.B.

Schulen fehlen. Außerdem verlassen viele Kinder die Schule früher, um zu arbeiten. Viele Familien sind auf derartige

Einkommen angewiesen. Die meist schlechtere Bildung wiederum führt zur Benachteiligung bei der Arbeitssuche, bei

der die Clanzugehörigkeit ohnehin oft zu Diskriminierung führen kann. Da berufsständische Gruppen nur über eine

kleine Diaspora verfügen, proVtieren sie zudem in geringerem Ausmaß von Remissen als Mehrheitsclans (SEM

31.5.2017, S.44ff).

Dennoch sind vereinzelt auch Angehörige berufsständischer Gruppen wirtschaftlich erfolgreich. Auch wenn sie

weiterhin die ärmste Bevölkerungsschicht stellen, Vnden sich einzelne Angehörige in den Regierungen, im Parlament

und in der Wirtschaft (SEM 31.5.2017, S.49).
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Bewegungsfreiheit



Die sicherste Arte des Reisens in Süd-/Zentralsomalia ist das Fliegen. Mogadischu kann international (mit Ethiopian

Airlines und Turkish Airlines) erreicht werden (LI 28.6.2019, S.6f).
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Wirtschaft und Arbeit

Generell erholt sich die somalische Wirtschaft weiterhin von der Dürre der Jahre 2016 und 2017. Das

Wirtschaftswachstum lag 2017 bei 2,3% (UNSC 21.12.2018, S.4), 2018 bei ca. 2,8% (UNSC 15.8.2019, Abs.22) und wird

vom Internationalen Währungsfonds für 2019 und 2020 auf jeweils 3,5% prognostiziert. Das Wachstum hat sich also

erholt, die InDation wurde gebremst und das HandelsdeVzit reduziert. Zur wirtschaftlichen Erholung beigetragen

haben gute Regenfälle und wachsende Remissen (BLO 27.2.2019), die Erstarkung des Agrarsektors, die Konsolidierung

von Sicherheit und die Zunahme privater Investitionen und von GeldDüssen aus Geberländern (UNSC 21.12.2018, S.4).

Eine der Triebfedern der wirtschaftlichen Entwicklung ist also die Diaspora, welche begonnen hat, in Somalia (v.a.

Mogadischu und die Hauptstädte der Bundesstaaten) zu investieren (BS 2018, S.5). Auch zahlreiche Agenturen der UN

(etwa UN-Habitat, UNICEF, UNHCR) sind tatkräftig dabei das Land wiederaufzubauen (ÖB 9.2016, S.23).

Arbeit / Lebensunterhalt: Es gibt kein nationales Mindesteinkommen (USDOS 13.3.2019, S. 37). Zugang zu Bildung und

Arbeit stellt in vielen Gebieten eine Herausforderung dar (ÖB 9.2016, S.18), auch wenn in Puntland und Teilen

Südsomalias – insbesondere Mogadischu – der tertiäre Bildungsbereich boomt (BS 2018, S.32). Der Wirtschaft ist es

nicht gelungen, ausreichend Beschäftigung zu schaRen – v.a. für Frauen und Junge (UNSC 21.12.2018, S.47). In einer

von Jahrzehnten des KonDikts zerrütteten Gesellschaft hängen die Möglichkeiten des Einzelnen generell sehr stark von

seinem eigenen und vom familiären Hintergrund ab (BS 2018, S.30). Aufgrund des Fehlens eines formellen

Banksystems ist die Schulden-Kredit-Beziehung (debt-credit relationship) ein wichtiges Merkmal der somalischen

Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei spielen Vertrauen, persönliche und Clan-Verbindungen eine wichtige Rolle – und

natürlich auch der ökonomische Hintergrund. Es ist durchaus üblich, dass Kleinhändler und Greissler anschreiben

lassen (RVI 9.2018, S.4).

Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von Subsistenzwirtschaft, sei es als Kleinhändler, Viehzüchter oder Bauern.

Zusätzlich stellen Remissen für viele Menschen und Familien ein Grundeinkommen dar (BS 2018, S.26). Mehr als die

Hälfte der Bevölkerung ist direkt oder indirekt von der Viehzucht abhängig (UNOCHA 31.7.2019, S.2; vgl. OXFAM

6.2018, S.4). Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen arbeitet in Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei

(62,8%). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als Dienstleister oder im Handel (14,1%). 6,9% arbeiten in

bildungsabhängigen Berufen (etwa im Gesundheitsbereich oder im Bildungssektor), 4,8% als Handwerker, 4,7% als

Techniker, 4,1% als Hilfsarbeiter und 2,3% als Manager (UNFPA 8.2016b).

Studien darüber, wie Menschen in Mogadischu ihren Lebensunterhalt bestreiten, haben sich auf die am meisten

vulnerablen Gruppen der Stadt konzentriert: Auf IDPs und Arme (urban poor). Für diese Gruppen ist es

charakteristisch, dass sie humanitäre Unterstützung erhalten. Sie stellen etwa 20% der Bevölkerung von Mogadischu.

Diese Gruppen proVtieren nur zu einem äußerst geringen Anteil von Remissen (2% der Befragten; somalische

Gesamtbevölkerung: 30%). Die Männer dieser Bevölkerungsgruppen arbeiten oft im Transportwesen, am Hafen und

als Bauarbeiter; Frauen arbeiten als Hausangestellte. Eine weitere Einkommensquelle dieser Gruppen ist der

Kleinhandel – v.a. mit landwirtschaftlichen Produkten. Zusätzlich erhalten sie Nahrungsmittelhilfe und andere

Leistungen über wohltätige Organisationen (LI 1.4.2016, S.10). NGOs und der Privatsektor bieten den Menschen

grundlegende Dienste – vor allem in urbanen Zentren (OXFAM 6.2018, S.4).

Die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge, Rückkehrer und andere vulnerable Personengruppen sind limitiert. So

berichten Personen, die aus Kenia in Orte in Süd-/Zentralsomalia zurückgekehrt sind, über mangelnde

Beschäftigungsmöglichkeiten (USDOS 13.3.2019, S.22f). Eine Arbeit zu Vnden ist mitunter schwierig, verfügbare Jobs

werden vor allem über Clan-Netzwerke vergeben. Auch Unternehmensgründer sind auf den Clan angewiesen. Generell

ist das Clan-Netzwerk vor allem außerhalb von Mogadischu von besonderer Relevanz (FIS 5.10.2018, S.22). Männer, die

vom Land in Städte ziehen, stehen oft vor der Inkompatibilität ihrer landwirtschaftlichen Kenntnisse mit den vor Ort

am Arbeitsmarkt gegebenen Anforderungen (DI 6.2019, S.22f; vgl. OXFAM 6.2018, S.10). Die Zugezogenen tun sich

schwer, eine geregelte Arbeit zu Vnden (OXFAM 6.2018, S.10); außerdem wird der Umstieg von Selbstständigkeit auf



abhängige Hilfsarbeit oft als Demütigung und Erniedrigung gesehen. Darum müssen gerade IDPs aus ländlichen

Gebieten in die Lage versetzt werden, neue Fähigkeiten zu erlernen, damit sie etwa am informellen Arbeitsmarkt oder

als Kleinhändler ein Einkommen Vnden. Dies geschieht auch teilweise (DI 6.2019, S.22f). Generell Vnden Männer unter

anderem auf Baustellen, beim Graben, Steinebrechen, Schuhputzen oder beim Khatverkauf eine Arbeit. Ein Großteil

der Tätigkeiten ist sehr anstrengend und mitunter gefährlich. Außerdem wird von Ausbeutung und Unterbezahlung

berichtet (OXFAM 6.2018, S.10).

Arbeitslose: Seitens der Regierung gibt es für Arbeitslose keinerlei Unterstützung (LI 1.4.2016, S.11). In einer Studie von

IOM aus dem Jahr 2016 gaben arbeitslose Jugendliche (14-30 Jahre) an, in erster Linie von der Familie in Somalia (60%)

und von Verwandten im Ausland (27%) versorgt zu werden (IOM 2.2016, S.42f). Insgesamt ist das traditionelle Recht

(Xeer) ein soziales Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfall- (SEM 31.5.2017, S.5/32f; vgl. GIGA 3.7.2018) bzw.

HaftpDichtversicherung. Die Mitglieder des Qabiil (diya-zahlende Gruppe; auch Jilib) helfen sich bei internen Zahlungen

– z.B. bei Krankenkosten – und insbesondere bei Zahlungen gegenüber Außenstehenden aus (GIGA 3.7.2018). Neben

der Kernfamilie scheint der Jilib [Anm.: untere Ebene im Clansystem] maßgeblich für die Abdeckung von Notfällen

verantwortlich zu sein. Wenn eine Person Unterstützung braucht, dann wendet sie sich an den Jilib oder – je nach

Ausmaß – an untere Ebenen (z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017, S.9/32ff).

Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist landesweit hoch (USDOS 13.3.2019, S.23), wobei es zu konkreten Zahlen

unterschiedlichste Angaben gibt: Laut einer Quelle liegt die Erwerbsquote (labour force participation) bei Männern bei

58%, bei Frauen bei 37% (UNSC 21.12.2018, S.4). Eine weitere Quelle erklärt im August 2016, dass 58% der männlichen

Jugendlichen (Altersgruppe 15-35) ökonomisch aktiv sind, während drei von zehn Jugendlichen arbeitslos sind (UNFPA

8.2016a, S.4). In einer anderen Quelle wird die Arbeitslosenrate für 2016 mit 6,6% angeführt (BS 2018, S.25). Wieder

eine andere Quelle nennt für 2012 eine Jugendarbeitslosigkeit von 67% bei 14-29jährigen (DI 6.2019, S.22). Eine weitere

Quelle nennt bei 15-24jährigen eine Quote von 48% (OXFAM 6.2018, S.22FN8). Bei einer Studie aus dem Jahr 2016

gaben hingegen nur 14,3% der befragten Jugendlichen (Mogadischu 6%, Kismayo 13%, Baidoa 24%) an, gegenwärtig

arbeitslos zu sein. Dies kann auf folgende Gründe zurückzuführen sein: a) dass die Situation in diesen drei Städten

anders ist, als in anderen Teilen Somalias; b) dass die wirtschaftliche Entwicklung seit 2012 die Situation verbessert hat;

c) dass es nun mehr Unterbeschäftigte gibt; d) dass die DeVnition von „arbeitslos“ unklar ist (z.B. informeller Sektor)

(IOM 2.2016).

Aufgeschlüsselt für Puntland und Süd-/Zentralsomalia ergibt sich aus den UNFPA-Daten, dass dort 44,4% der

erwerbsfähigen Bevölkerung arbeiten. 11,4% gelten als Arbeitssuchende. 44,2% der Bevölkerung sind ökonomisch

inaktiv. Als arbeitend werden in der Studie folgende Personen bezeichnet: jene, die in den der Erhebung

vorangegangenen zwölf Monaten bezahlter Arbeit nachgegangen sind oder selbständig waren. Darunter fällt auch

unbezahlte (aber produktive) Arbeit in der Familie, bei welcher direkt Einkommen generiert wird (etwa Viehhüten,

Arbeit am eigenen Ackerland; Wirtschaftstreibende, Dienstleister im eigenen Betrieb). Als arbeitslos werden jene

Personen bezeichnet, die in diesen zwölf Monaten nach Arbeit gesucht haben und bereit sind, eine Arbeit

anzunehmen (UNFPA 8.2016, S.29).

Remissen: Für viele Haushalte sind Remissen aus der Diaspora eine unverzichtbare Einnahmequelle (FIS 5.10.2018,

S.22). Laut Schätzungen überweist die Diaspora pro Jahr ca. 1,2 (DI 6.2019, S.5), nach anderen Angaben 1,3 (UNSC

15.5.2019, Abs.20) bzw. 1,4 Milliarden US-Dollar in die Heimat (RVI 9.2018, S.1). Diese Remissen, die bis zu 40% eines

durchschnittlichen Haushaltseinkommens ausmachen, tragen wesentlich zum sozialen Sicherungsnetz bei (BS 2018,

S.30) und fördern die Resilienz der Haushalte (DI 6.2019, S.5). Nach einer Angabe empfangen nur 15% der Haushalte

Remissen (UNSC 15.5.2019, Abs.20), nach einer anderen Angabe erhalten 40% der Bevölkerung Überweisungen.

Städtische Haushalte erhalten viel eher regelmäßige monatliche Remissen, dort sind es 72%. Die durchschnittliche

Höhe der monatlichen Überweisungen beträgt 229 US-Dollar (RVI 9.2018, S.1f). IDPs bekommen verhältnismäßig

weniger oft Remissen (DI 6.2019, S.28). Auch die Bevölkerung in Südsomalia – und hier v.a. im ländlichen Raum –

empfängt verhältnismäßig weniger Geld als jene in Somaliland oder Puntland. Ein Grund dafür ist, dass dort ein

höherer Anteil marginalisierter Gruppen und ethnischer Minderheiten beheimatet ist (RVI 9.2018, S.2).

Mindestens 65% der Haushalte, welche Remissen beziehen, erhalten diese regelmäßig (monatlich), der Rest erhält sie

anlassbezogen oder im Krisenfall. Remissen können folglich Fluktuationen im Einkommen bzw. gestiegene Ausgaben

ausgleichen. Dies ist gerade in Zeiten einer humanitären Krise – etwa jener von 2017 – wichtig. Durch Remissen

können Haushalte Quantität und Qualität der für den Haushalt besorgten Lebensmittel verbessern, und ein sehr



großer Teil der Überweisungen wird auch für Lebensmittel aufgewendet. Zusätzlich wird in Somalia in Zeiten der Krise

auch geteilt. Menschen bitten z.B. andere Personen, von welchen sie wissen, dass diese Remissen erhalten, um Hilfe

(RVI 9.2018, S.2f).

UN-HABITAT führt ein Ausbildungsprogramm für Jugendliche in Somalia, namentlich in Kismayo, Garoowe und

Mogadischu durch. 400 jungen Frauen und Männern der Altersgruppe 15-35 sollen Kenntnisse im Bauwesen,

Wirtschaft, Gründertum und Soft Skills vermittelt werden (UNHABITAT 16.8.2018). Auch der Bürgermeister von

Mogadischu hat im Feber 2019 ein Projekt gestartet, bei welchem 400 Jugendliche aus Mogadischu, Baidoa und

Kismayo eine Berufsausbildung erhalten sollen. Das Projekt wird von UNDP finanziert (AMISOM 28.2.2019).
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Grundversorgung / Humanitäre Lage

Aktuelle Lage: Somalia steht wieder vor einem großen humanitären Notfall. Am meisten betroRen sind IDPs und

marginalisierte Gruppen (SLS 12.7.2019; vgl. UNOCHA 31.7.2019, S.1). Das Land leidet unter den negativen Folgen

unterdurchschnittlicher Regenfälle in der Gu-Regenzeit (April-Juni) 2019 (UNSC 15.8.2019, Abs.38R). Letztere hat sehr

spät eingesetzt. Der gefallene Regen hat die Dürre-Bedingungen zwar etwas entspannt und den Zustand des Viehs



etwas verbessert; trotzdem reichte er nicht aus, um die Landwirtschaft nachhaltig zu stärken (UNSC 15.8.2019,

Abs.38R). Am Ende ist die Gu zwar normal oder fast normal ausgefallen; doch war der Niederschlag erratisch und

schlecht verteilt. Außerdem kam er um ein Monat später als normal (FAO 19.7.2019, S.1). Bereits zuvor war die Deyr-

Regenzeit (Oktober-Dezember) 2018 schlecht ausgefallen und Anfang 2019 war ungewöhnlich trocken. Mit Ausnahme

der Gu im Jahr 2018 ist seit Ende 2015 jede Regenzeit unterdurchschnittlich ausgefallen (UNSC 15.8.2019, Abs 38ff).

Versorgungslage / IPC: [IPC = Integrated Phase ClassiVcation for Food Security; 1-moderat bis 5-Hungersnot] Der

humanitäre Bedarf ist nach wie vor hoch, Millionen von Menschen beVnden sich in einer Situation akuter Unsicherheit

bei der Nahrungsmittelversorgung (UNOCHA 31.7.2019, S.1). In Nord- und Zentralsomalia herrschen durchgehend

moderate bis große Lücken in der Versorgung. Dort wird für August/September 2019 in einigen Teilen mit IPC 3 und

IPC 4 gerechnet. Das gleiche gilt für den Süden, wo aufgrund einer unterdurchschnittlichen Ernte die

Lebensmittelpreise steigen werden (FEWS 31.7.2019). Der Preis für Sorghum beVndet sich bereits auf einer

außergewöhnlichen Höhe (UNOCHA 9.9.2019, S.1). Viele Menschen aus ländlichen Gebieten sind in Städte gezogen, um

Zugang zu Hilfsgütern zu erhalten (BAMF 20.5.2019, S.5).

IPC-Food-Insecurity-Lagekarten zeigen die Situation im Zeitraum Juli 2018 bis September 2019 mit einer Prognose bis

Dezember 2019; bemerkenswert ist, dass für die Stadtbevölkerung von Mogadischu auf beiden Karten IPC 1 vermerkt

ist (FSNAU o.D.).

Die Stadtbevölkerung ist von IPC 3 oder 4 anteilig weit weniger betroRen als die Menschen in ländlichen Gebieten oder

IDPs (FEWS 2.9.2019b, S.20).

Bei gegebener humanitärer Hilfe gilt für die meisten ländlichen Gebiete im September 2019 IPC 2. In Agrargebieten

von Guban (Somaliland), Bay und Bakool sowie in Teilen von Hiiraan, Galgaduud, Lower und Middle Juba gilt IPC 3.

Dahingegen haben stabile Lebensmittelpreise und Arbeitsmöglichkeiten in den meisten städtischen Gebieten dazu

beigetragen, dass IPC 2 nicht überschritten wurde oder auch nur IPC 1 gilt. Lediglich in Städten in Sool, Sanaag und

Hiiraan wird mitunter auch IPC 3 verzeichnet – bedingt durch hohe Lebenskosten und begrenzte

Einkommensmöglichkeiten (FEWS 2.9.2019a).

Gesellschaftliche Unterstützung: Es gibt kein öRentliches Wohlfahrtssystem (BS 2018, S.30), keinen sozialen

Wohnraum und keine Sozialhilfe (AA 4.3.2019, S.20). In Mogadischu muss für jede Dienstleistung bezahlt werden, es

gibt keine öRentlichen Leistungen (FIS 5.10.2018, S.22). Soziale Unterstützung erfolgt entweder über islamische

Wohltätigkeitsorganisationen, NGOs oder den Clan. Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie Armutsminderung liegen im

privaten Sektor (BS 2018, S.30). Das eigentliche soziale Sicherungsnetz für Personen, deren Unterhalt und Überleben in

Gefahr ist, bilden (Sub-)Clan (OXFAM 6.2018, S.11f; vgl. BS 2018, S.30, AA 4.3.2019, S.20), erweiterte Familie (BS 2018,

S.30; vgl. AA 4.3.2019, S.20) und Remissen aus dem Ausland (BS 2018, S.30). Während Krisenzeiten (etwa Hungersnot

2011 und Dürre 2016/17) helfen neben Familie und Clan auch andere soziale Verbindungen – seien es Freunde,

geschlechtsspeziVsche oder Jugendgruppen, Bekannte, Berufsgruppen oder religiöse Bünde. Meist ist die

Unterstützung wechselseitig. Über diese sozialen Netzwerke können auch Verbindungen zwischen Gemeinschaften

und Instanzen aufgebaut werden, welche Nahrungsmittel, medizinische Versorgung oder andere Formen von

Unterstützung bieten. Auch für IDPs stellen solche Netzwerke die Hauptinformationsquelle dar, wo sie z.B. Unterkunft

und Nahrung finden können (DI 6.2019, S.15).

Generell stellt in (persönlichen) Krisenzeiten die Hilfe durch Freunde oder Verwandte die am meisten e`ziente und

verwendete Bewältigungsstrategie dar (DI 6.2019, S.17). 22% der bei einer Studie befragten IDP-Familien haben Kinder

bei Verwandten, 28% bei institutionellen PDegeeinrichtungen (7%) untergebracht. Weitere 28% schicken Kinder zum

Essen zu Nachbarn (OXFAM 6.2018, S.11f). In der somalischen Gesellschaft – auch bei den Bantu – ist die Tradition des

Austauschs von Geschenken tief verwurzelt. Mit dem traditionellen Teilen werden in dieser Kultur der Gegenseitigkeit

bzw. Reziprozität Verbindungen gestärkt. Folglich wurden auch im Rahmen der Dürre 2016/17 die über Geldtransfers

zur Verfügung gestellten Mittel und Remissen mit Nachbarn, Verwandten oder Freunden geteilt – wie es die Tradition

des Teilens vorsah (DI 6.2019, S.20f).

Die hohe Anzahl an IDPs zeigt aber, dass manche Clans nicht in der Lage sind, der Armut ihrer Mitglieder entsprechend

zu begegnen. Vor allem, wenn Menschen in weit von ihrer eigentlichen Clan-Heimat entfernte Gebiete Diehen,

verlieren sie zunehmend an Rückhalt und setzen sich größeren Risiken aus. Eine Ausnahme davon bilden Migranten,

die ihren Familien und Freunden mit Remissen helfen können (DI 6.2019, S.12).



Andererseits liegen keine Informationen vor, wonach es gesunden jungen Männern im arbeitsfähigen Alter (15-29

Jahre; 14 % der Gesamtbevölkerung Somalias) an einer Existenzgrundlage mangeln würde, oder dass alle diese Männer

keine Unterkunft haben würden (BFA 11.5.2018, S.18).
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Rückkehrspezifische Grundversorgung

Unterstützung / Netzwerk: Der Jilib [Anm.: untere Ebene im Clansystem] ist unter anderem dafür verantwortlich,

Mitglieder in schwierigen Vnanziellen Situationen zu unterstützen. Das traditionelle Recht (Xeer) bildet hier ein soziales

Sicherungsnetz, eine Art der Sozial- und Unfallversicherung. Wenn eine Person Unterstützung braucht, dann wendet

sie sich an den Jilib oder – je nach Ausmaß – an untere Ebenen (z.B. Großfamilie) (SEM 31.5.2017, S.5/31f). Eine

erfolgreiche Rückkehr und Reintegration kann in erheblichem Maße von der Clanzugehörigkeit bzw. von lokalen

Beziehungen der rückkehrenden Person abhängig sein (ÖB 9.2016, S.17; vgl. LIFOS 3.7.2019, S.63). Für Rückkehrer

ohne Netzwerk oder Geld gestaltet sich die Situation schwierig. Im herausfordernden Umfeld von Mogadischu sind

entweder ein funktionierendes Netzwerk oder aber genügend Eigenressourcen notwendig, um ein Auslangen Vnden

zu können. Ein Netzwerk ist z.B. hinsichtlich Arbeitssuche wichtig [siehe Abschnitt 21.1] (FIS 5.10.2018, S.22). Eine

andere Quelle gibt an, dass ein Netzwerk aus Familie, Freunden und Clan-Angehörigen für einen Rückkehrer

insbesondere auf dem Land von Bedeutung sein wird, während dieses soziale Sicherheitsnetz in der Stadt weniger

wichtig ist (NLMBZ 10.2017, S.73f).

Unterstützung extern: Außerdem haben Rückkehrer nach Mogadischu dort üblicherweise einen guten Zugang zu Geld-



oder sonstiger Hilfe von Hilfsagenturen. Hinzu kommen Remissen von Verwandten im Ausland. Hingegen erhalten

IDPs vergleichsweise weniger Remissen (REDSS 3.2017, S.29). Für Rückkehrer aus dem Jemen (LIFOS 3.7.2019, S.63)

und Kenia gibt es seitens UNHCR Vnanzielle Unterstützung. Bei Ankunft in Somalia bekommt jede Person eine

Einmalzahlung von 200 US-Dollar, danach folgt eine monatliche Unterstützung von 200 US-Dollar pro Haushalt und

Monat für ein halbes Jahr. Das World Food Programm gewährleistet für ein halbes Jahr eine Versorgung mit

Nahrungsmitteln. Für Schulkosten werden 25 US-Dollar pro Monat und Schulkind ausbezahlt. Bei Erfüllung bestimmter

Kriterien wird für die Unterkunft pro Haushalt eine Summe von 1.000

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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